
VERORDNUNG (EG) Nr. 1083/2006 DES RATES 
vom 11. Juli 2006 

mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 
Europäischen 

Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1260/ 
1999 

 
Auszug 

Artikel 60 
Aufgaben der Verwaltungsbehörde 
Die Verwaltungsbehörde ist verantwortlich dafür, dass das operationelle Programm im Einklang mit dem 
Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung verwaltet und durchgeführt wird; sie hat insbesondere 
 
a) sicherzustellen, dass die zu finanzierenden Vorhaben nach den für das operationelle Programm geltenden 
Kriterien ausgewählt werden und während ihrer Durchführung stets den geltenden gemeinschaftlichen und 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften entsprechen; 
b) sich zu vergewissern, dass die kofinanzierten Wirtschaftsgüter und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht 
und die im Zusammenhang mit Vorhaben von den Begünstigten geltend gemachten Ausgaben tatsächlich und 
im Einklang mit den gemeinschaftlichen oder einzelstaatlichen Rechtsvorschriften getätigt wurden; Prüfungen 
von einzelnen Vorhaben vor Ort können stichprobenweise gemäß den von der Kommission nach dem 
Verfahren gemäß Artikel 103 Absatz 3 festzulegenden Durchführungsbestimmungen vorgenommen werden; 
 
c) die elektronische Aufzeichnung und Erfassung von Buchführungsdaten zu jedem im Rahmen eines 
operationellen Programms durchgeführten Vorhaben sowie die Erfassung der erforderlichen 
Durchführungsdaten für Finanzverwaltung, Begleitung, Überprüfungen, Prüfungen und Bewertung zu 
gewährleisten; 
 
d) sicherzustellen, dass die Begünstigten und die sonstigen an der Durchführung der Vorhaben beteiligten 
Stellen unbeschadet der einzelstaatlichen Buchführungsvorschriften entweder gesondert über alle 
Finanzvorgänge der Vorhaben Buch führen oder für diese einen geeigneten Buchführungscode verwenden;  
 
e) sicherzustellen, dass die Bewertungen der operationellen Programme nach Artikel 48 Absatz 3 gemäß 
Artikel 47 durchgeführt werden; 
 
f) Verfahren einzuführen, die gewährleisten, dass alle für einen hinreichenden Prüfpfad erforderlichen 
Ausgabenbelege und Kontrollunterlagen gemäß Artikel 90 aufbewahrt werden;  
 
g) sicherzustellen, dass die Bescheinigungsbehörde in Bezug auf die Ausgaben alle für die Bescheinigung 
notwendigen Auskünfte über angewandte Verfahren und durchgeführte Überprüfungen erhält; 
 
h) den Begleitausschuss bei seiner Arbeit zu beraten und ihm die Unterlagen zu übermitteln, die für eine 
Begleitung erforderlich sind, bei der die Qualität der Durchführung des operationellen Programms an der 
Verwirklichung der spezifischen Programmziele gemessen wird; 
 
i) den jährlichen und den abschließenden Durchführungsbericht zu erstellen und ihn nach Billigung durch den 
Begleitausschuss der Kommission vorzulegen; 
 
j) sicherzustellen, dass die Informations- und Publizitätsverpflichtungen nach Artikel 69 eingehalten werden; 
 
k) der Kommission die zur Beurteilung von Großprojekten erforderlichen Angaben zu übermitteln. 
 


